
Besprechungen

nıcht der wissenschaftliche Status VO:  z} Theo-folgen. Aber diese Schwierigkeiten sollten
N:  cht als Alıbi herhalten, über das Anlıegen logıe Aaus deren Inhaltlichkeit bestimmt WEeI -

dieser „Quaesti0“ hinwegzugehen. Man sollte den sollte und nl  cht NUr VO  3 außen mittels
ber die Diskussionspunkte beachten, die sıch eınes generellen Wissenschaftsbegriffs uSwW.,.

AaUuUS der Beschäftigung mMIit dem and ergeben. Diese allgemeinen Bemerkungen mussen hier
So liefße sıch U. fragen, W1e hıer Wıssen- reichen; immerhin scheinen s1e uns das Urteil
schafts- und Erkenntnistheorie SCHAUCT nNtier- rechtfertigen: ein nötıges Bu:  ‚9 das eine
schieden und einander zugeordnet sind; ob nötıge Klärung einleitet. Neufeld SJ

DIESEM EFT
Nach einer Darstellung der Grundthesen und der Entstehung des modernen Atheismus fragt
ERNST FEIL nach den Vorwürfen, die dieser Unglaube den Glauben erhebt. Der Verlust
alter Gottesvorstellungen edeute nıcht das nde des Glaubens, sondern lasse sıch auch als
hoffnungsvolle Chance verstehen. Ernst Feil doziert Theologie der Päidagogischen Hoch-
schule Ruhr, Abteilung Dortmund.

JÖRG SPLETT, Philosophieprofessor der phil.-theol. Hochschule St Georgen ın Frankturt,
skizziert das cQhristliche Menschenbild und untersucht VO  3 daher den marxistischen „Humanıs-
mus“. Vor der Frage nach dem 1NnNn und der Würde des Menschen VEISaSC der Marxı1ısmus
grundsätzlich, und deswegen musse das Sıinnangebot VO  i Christentum und Religion mund-
COL machen. Der Artikel x1ibt eın Referat autf dem diesjährigen Kongrefß „Kırche 1n Not”
Königsteıin wieder. Er wird auch 1n der Gesamtveröffentlichung des Kongresses erscheinen.

Im Hinblick auf die geplante rechtliche Regelung der freiwillıgen Sterilisation entwickelt
FRANZ BÖCKLE, Protessor für Moraltheologie der Universıität Bonn, die Prinziıpien der ka-
tholischen Morallehre. Eıne Sterilisatıon als Ultıima ratıo einer allgemeın indızıerten Konzep-
tionsregelung musse nach der entsprechenden Haltung ZUr Enzyklıka „Humanae vıtae“ beur-
teilt werden.

Auf der Tagesordnung der Herbstvollversammlung der Synode steht die Zzweıte Lesung der
Vorlage „Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral“, die dıe ursprünglich getrennten Texte
„Taufpastoral“, „Firmpastoral“ und „Buße und Bußsakrament“ vereıinigt. ROMAN BLEISTEIN
sıeht die Bedeutung dieser Vorlage darın, da{fß s1e Taufe, Fucharistie und Fırmung als Sakra-

der Eingliederung betont 1]1'1d den Zusammenhang miıt der Kirche hervorhebt. Dıie Funk-
ti1on der Sakramente als Deutung und Bestimmung menschlicher Grundsituationen jedoch werde
nıcht genügend herausgearbeıitet.

Von der Metaphysık und der philosophischen Anthropologie her zeıgt W ALTER BRUGGER,
Protessor der Hochschule für Philosophie 1n München, daß 65 eın mıiıt der NVatur des Men-
schen ursprünglich gegebenes vorposıt1ıves echt ibt. Dieses Naturrecht dürfe ber nıcht als
Starres, jeder Geschichtlichkeit enthobenes Wesensrecht verstanden werden.
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